
Friedhofsordnung
für die Friedhöfe der Stadt Geseke

vom 19. Dezember 2003

Präambel

Aufgrund von § 4 des Bestattungsgesetzes NRW und § 7 Abs. 2 i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2
Buchstabe f der Gemeindeordnung NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.04.2002 (GV NRW
S. 160), hat der Rat der Stadt Geseke am 18.12.2003 folgende Friedhofsordnung als Satzung
beschlossen:

I. Allgemeine Bestimmungen
§ 1

Geltungsbereich

(1) Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im Gebiet der Stadt Geseke gelegenen und von
ihr verwalteten Friedhöfe

a) Friedhof in Geseke, Delbrücker Straße,
b) Friedhof im Ortsteil Ehringhausen,
c) Friedhof im Ortsteil Langeneicke,
d) Friedhof im Ortsteil Mönninghausen,
e) Friedhof im Ortsteil Störmede (soweit im Erbbaurecht der Stadt, Flur 1, Flurstück 640

der Gemarkung Störmede).

(2) Die Verwaltung der Friedhöfe obliegt dem Bürgermeister – Fachbereich IV, Abteilung 2
(Friedhofsverwaltung) –

§ 2
Friedhofszweck

(1) Die Friedhöfe sind nicht rechtsfähige öffentliche Anstalten der Stadt
Geseke.

(2) Sie dienen der Bestattung der Toten (Leichen, Tot- und Fehlgeburten), die bzw. deren
Eltern bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt Geseke waren oder ein Recht auf
Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Darüber hinaus dienen die Friedhöfe
auch der Bestattung der aus Schwangerschaftsabbrüchen stammenden Leibesfrüchte, falls
die Eltern Einwohner der Stadt Geseke sind. Die Bestattung anderer Personen bedarf der
vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung.

§ 3
Bestattungsbezirke

(1) Das Stadtgebiet wird in folgende Bestattungsbezirke eingeteilt:

a) Der Bestattungsbezirk des Friedhofes in Geseke, Delbrücker Straße, umfaßt die
Kernstadt Geseke sowie die Ortsteile Bönninghausen und Eringerfeld.

b) Der Bestattungsbezirk des Friedhofes in Ehringhausen umfaßt den Ortsteil
Ehringhausen.



c) Der Bestattungsbezirk des Friedhofes in Langeneicke umfaßt die Ortsteile
Ermsinghausen, Langeneicke und Mittelhausen.

d) Der Bestattungsbezirk des Friedhofes in Mönninghausen umfaßt den Ortsteil
Mönninghausen.

(2) Die Verstorbenen werden auf dem Friedhof des Bestattungsbezirkes bestattet, in dem sie
zuletzt ihren Wohnsitz hatten. Etwas anderes gilt, wenn

a) ein Nutzungsrecht an einer bestimmten Grabstätte auf einem anderen Friedhof besteht,
b) Eltern, Kinder oder Geschwister auf einem anderen Friedhof bestattet sind.

(3) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen.

§ 4
Schließung und Entwidmung

(1) Friedhöfe und Friedhofsteile können aus wichtigem Grund für weitere Bestattungen durch
Ratsbeschluß gesperrt (Schließung) oder einer anderen Verwendung (Entwidmung)
zugeführt werden.

(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen ausgeschlossen. Soweit
durch Schließung ein Recht auf weitere Bestattungen in Wahlgrabstätten erlischt, wird
den Nutzungsberechtigten für die restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren
Bestattungsfalles auf Antrag eine andere Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte zur
Verfügung gestellt. Außerdem kann er die Umbettung bereits bestatteter Leichen
verlangen.

(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofes oder eines Friedhofsteiles als
Ruhestätte der Toten verloren. Die in Reihengrabstätten Bestatteten werden, falls die
Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, die in Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten, falls die
Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten der Stadt Geseke in andere Grabstätten
umgebettet.

(4) Schließung und Entwidmung werden öffentliche bekannt gegeben. Der
Nutzungsberechtigte einer Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte erhält außerdem einen
schriftlichen Bescheid, wenn sein Aufenthaltsort bekannt oder ohne besonderen Aufwand
zu ermitteln ist.

(5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig
sollen sie bei Reihengrabstätten einem Angehörigen des Verstorbenen, bei
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten dem Nutzungsberechtigten mitgeteilt werden.

(6) Ersatzgrabstätten werden von der Stadt Geseke auf ihre Kosten in ähnlicher Weise wie die
Grabstätten auf dem entwidmeten oder geschlossenen Friedhof oder Friedhofsteilen
hergerichtet. Die Ersatzgrabstätten werden Gegenstand des Nutzungsrechtes.



II. Ordnungsvorschriften

§ 5
Öffnungszeiten

(1) Die Friedhöfe sind während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den
Besuch geöffnet.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderen Auslässen das Betreten eines Friedhofes
oder einzelner Friedhofsteile vorübergehend untersagen.

§ 6
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die
Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.

(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung und unter der
Verantwortung Erwachsener betreten.

(3) Auf den Friedhöfen sind insbesondere nicht gestattet,

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art (auch Rollschuhe, Rollerblades und Skateboards) -
Kinderwagen, Rollstühle sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und der für den
Friedhof zugelassenen Gewerbetreibenden ausgenommen – zu befahren,

b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten,
c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung Arbeiten auszuführen,
d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der

Friedhofsverwaltung gewerbsmäßig zu fotografieren,
e) Drucksachen zu verteilen – ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der

Bestattungsfeier notwendig und üblich sind -,
f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern,
g) die Friedhöfe und deren Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu

beschädigen, Einfriedigungen und Hecken zu übersteigen und Rasenflächen, soweit
sie nicht als Wege dienen, sowie Grabstätten und Grabeinfassungen zu betreten,

h) zu lärmen und zu spielen,
i) Tiere mitzubringen – ausgenommen sind angeleinte Hunde
j) private Abfälle, die nicht durch die Grabpflege entstanden sind, abzulagern.

(4) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des
Friedhofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.

(5) Totengedenkfeiern und andere, nicht nur mit einer Bestattung zusammenhängende
Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung und sind eine Woche
vorher schriftlich anzumelden.

§ 7
Gewerbliche Betätigung auf den Friedhöfen

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter und sonstige Gewerbetreibende bedürfen für
Tätigkeiten auf den Friedhöfen der vorherigen Zulassung durch die Friedhofsverwaltung.



(2) Auf ihren Antrag hin werden nur solche Gewerbetreibende zugelassen, die in fachlicher,
betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind.

(3) Die Friedhofsverwaltung hat die Zulassung davon abhängig zu machen, daß der
Antragsteller einen für die Ausübung seiner Tätigkeiten ausreichenden
Haftpflichtversicherungsschutz nachweist.

(4) Die Zulassung kann befristet werden.

(5) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die dazu
ergangenen oder zukünftig ergehenden Regelungen zu beachten.

Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen schuldhaft verursachen.

(6) Unbeschadet des § 6 Abs. 3 Buchstabe c) dürfen gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen
nur während der von der Friedhofsverwaltung festgesetzten Zeiten durchgeführt werden.
In den Fällen des § 5 Abs. 2 sind gewerbliche Arbeiten ganz untersagt.

(7) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den Friedhöfen
nur vorübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Bei
Beendigung oder bei längerer Unterbrechung der Tagesarbeit sind die Arbeits- und
Lagerplätze wieder in den vorherigen Zustand zu versetzen. Die Gewerbetreibenden
dürfen auf den Friedhöfen keinerlei Abraum ablagern. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an
oder in den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt werden.

(8) Die Friedhofsverwaltung kann die Zulassung der Gewerbetreibenden, die gegen die
Vorschriften der Friedhofssatzung verstoßen oder bei denen die Voraussetzungen des
Absatzes 2 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, auf Zeit oder Dauer durch
schriftlichen Bescheid entziehen.

III.Bestattungsvorschriften

§ 8
Anzeigepflicht und Bestattungszeit

(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der Friedhofsverwaltung bzw.
beim Beauftragten der Friedhofsverwaltung anzuzeigen. Der Anmeldung sind die
erforderlichen Unterlagen beizufügen.

(2) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte
beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(3) Für Aschenbeisetzungen muß auch die Bescheinigung des Krematoriums über die erfolgte
Einäscherung vorgelegt werden.

(4) Die Friedhofsverwaltung oder der Beauftragte der Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit
der Bestattung fest. Die Bestattungen erfolgen regelmäßig an Werktagen. Über
Ausnahmen entscheidet die Friedhofsverwaltung.



(5) Erdbestattungen und Einäscherungen sollen in der Regel spätestens 96 Stunden nach
Eintritt des Todes erfolgen. Aschen müssen spätestens 2 Monate nach der Einäscherung
bestattet werden, anderenfalls werden sie auf Kosten des Bestattungspflichtigen in einer
Urnenreihengrabstätte bestattet.

(6) Die Verwendung von Übertragsanlagen bedarf der vorherigen Zustimmung der
Friedhofsverwaltung.

(7) Fotografieren bei der Beisetzung bedarf des Einverständnisses der Angehörigen.

§ 9
Särge und Urnen

(1) Unbeschadet der Regelung des § 17 sind Bestattungen grundsätzlich in Särgen und Urnen
vorzunehmen. Ausnahmsweise kann der Friedhofsträger auf Antrag die Bestattung ohne
Sarg oder Urne gestatten, wenn nach den Grundsätzen oder Regelungen der
Glaubensgemeinschaft, der die oder der Verstorbene angehört hat, eine Bestattung ohne
Sarg oder Urne vorgesehen ist.

(2) Särge und Urnen müssen so beschaffen sein, daß die chemische, physikalische oder
biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers nicht nachteilig verändert
wird und bei Särgen die Verwesung der Leichen innerhalb der Ruhezeit ermöglicht wird.
Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, daß jedes Durchsickern von
Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Särge, Sargausstattungen und –beigaben und
Sargabdichtungen müssen zur Vermeidung von Umweltbelastungen aus leicht
verrottbaren Werkstoffen hergestellt sein. Sie dürfen keine PVC, PCP-,
formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen umweltgefährdenden
Lacke oder Zusätze enthalten. Die Kleidung der Leiche soll nur aus Papier und
Naturtextilien bestehen.

(3) Die Särge sollen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein.
Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der
Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

§ 10
Ausheben der Gräber

(1) Die Gräber werden von den Beauftragten der Friedhofsverwaltung ausgehoben und
wieder verfüllt.

(2) Die Tiefe der Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante des
Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m.

(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke
Erdwände getrennt sein.



§ 11
Ruhezeiten

Die Ruhefristen bis zur Wiederbelegung gelten wie folgt:

- Bei Personen bis zu zehn Lebensjahren 25 Jahre,
- bei Personen über zehn Lebensjahre 30 Jahre,
- bei Aschenbeisetzungen 25 Jahre.

§ 12
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.

(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen unbeschadet der sonstigen gesetzlichen
Vorschriften der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung kann
nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden, bei Umbettungen innerhalb der
Stadt Geseke im ersten Jahr der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines dringenden öffentlichen
Interesses. Umbettungen aus einer Reihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte sind
innerhalb der Stadt Geseke nicht zulässig. § 4 Abs. 3 Satz 2 bleibt unberührt.

(3) Alle Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist bei Umbettungen aus
Reihengrabstätten der Empfänger der Grabanweisung, bei Umbettungen aus
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte. Mit dem
Antrag ist die Verleihungsurkunde nach § 15 Abs. 5 vorzulegen. In den Fällen des § 31
Abs. 2 Satz 2 können Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von
Amts wegen in Reihengrabstätten umgebettet werden.

(4) Alle Umbettungen werden von den Beauftragten der Friedhofsverwaltung durchgeführt.
Sie bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung.

(5) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an benachbarten Grabstätten
und durch eine Umbettung zwangsläufig entstehen, hat der Antragsteller zu tragen. § 4
Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 Satz 2 bleiben unberührt.

(6) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht
unterbrochen oder gehemmt.

(7) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur aufgrund
behördlicher oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden.

IV. Grabstätten

§ 13
Arten der Grabstätten

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum der Stadt Geseke. An ihnen können Rechte nur nach
dieser Satzung erworben werden.



(2) Die Grabstätten werden unterschieden in:

a) Reihengrabstätten,
b) anonyme Reihengrabstätten,
c) Wahlgrabstätten,
d) Urnenreihengrabstätten,
e) Urnenwahlgrabstätten,
f) anonyme Urnenreihengrabstätten,
g) Ehrengrabstätten.

(3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb des Nutzungsrechtes an einer der Lage nach
bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung.

§ 14
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die der Reihe nach belegt werden
und erst im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden zugeteilt werden.
Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an der Reihengrabstätte ist nicht möglich.

(2) Es werden eingerichtet

a) Reihengrabfelder für Verstorbene bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr
einschließlich Tot – und Fehlgeburten mit folgender Grabfläche:
Länge 1,70 m, Breite 1,00 m, Abstand 0,30 m, fertiges Grabbeet 1,00 m x 0,65 m.

b) Reihengrabfelder für Verstorbene ab vollendetem zehnten Lebensjahr mit folgender
Grabfläche:
Länge 2,50 m, Breite 1,25 m, Abstand 0,30 m, fertiges Grabbeet 1,75 m 0,65 m.

(3) In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch zulässig, in
einer Reihengrabstätte Tot- und Fehlgeburten sowie die aus einem
Schwangerschaftsabbruch stammende Leibesfrucht zu bestatten. Außerdem ist es zulässig,
pro Reihengrabstätte zusätzlich eine Urne zu bestatten, wenn die Ruhezeit der Asche die
Ruhezeit der Leiche nicht übersteigt.

(4) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf  der Ruhezeit
wird sechs Monate vorher öffentlich durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden
Grabfeld bekannt gemacht.

(5) Anonyme Reihengrabstätten werden vergeben, wenn dies dem Willen des Verstorbenen
entspricht. Die Beisetzung erfolgt auf einem anonymen Grabfeld der Reihe nach innerhalb
einer Fläche von 2,50 m x 1,25 m.

§ 15
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf Antrag ein
Nutzungsrecht für die Dauer von 35 Jahren verliehen und deren Lage im Einvernehmen
mit dem Erwerber bestimmt wird. Nutzungsrechte an Wahlgrabstätten werden nur
anläßlich eines Todesfalles verliehen.



(2) Der Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes ist nur auf Antrag und nur für die gesamte
Wahlgrabstätte möglich. Über Ausnahmen entscheidet die Friedhofsverwaltung.

(3) Wahlgrabstätten werden als zwei- oder mehrstellige Grabstätten vergeben. Pro Grabstelle
darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch zulässig, pro Grabstelle zusätzlich eine
Urne zu bestatten. § 4 Satz 1, 2. Halbsatz gilt entsprechend.

(4) Nach Ablauf der Ruhezeit einer Leiche kann eine weitere Bestattung erfolgen, wenn die
restliche Nutzungszeit an der Wahlgrabstätte die Ruhezeit erreicht oder ein Nutzungsrecht
mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit nacherworben wird. Satz 1 gilt
entsprechend bei der Erstbelegung von einzelnen Grabstellen einer Wahlgrabstätte.

(5) Das Nutzungsrecht entsteht mit Aushändigung der  Verleihungsurkunde.

(6) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der jeweilige Nutzungsberechtigte schriftlich
oder, falls er nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist, durch
einen Hinweis für die Dauer von sechs Monaten auf der Wahlgrabstätte hingewiesen.

(7) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der Erwerber für den Fall seines
Ablebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht
bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch schriftlichen Vertrag, der erst mit dem
Ableben des Übertragenden wirksam wird, übertragen. Wird bis zum Ableben des
Nutzungsberechtigten keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in
nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten
über:

a) auf den überlebenden Ehegatten,
b) auf den Lebenspartner nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft,
c) auf die Kinder,
d) auf die Stiefkinder,
e) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter und Mütter,
f) auf die Eltern,
g) auf die vollbürtigen Geschwister,
h) auf die Stiefgeschwister,
i) auf die unter a) bis h) fallenden Erben.

Innerhalb der einzelnen Gruppen unter c) bis d) und f) bis i) wird die/der Älteste
Nutzungsberechtigte(r).

(8) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus dem
Kreis der in Abs. 7 Satz 2 genannten Personen übertragen; es bedarf hierzu der
vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung.

(9) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich
umschreiben zu lassen.

(10) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der dazu
ergangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu werden, bei
Eintritt eines Bestattungsfalles über andere Bestattungen und über Art und Gestaltung
und die Pflege der Grabstätte zu entscheiden.



(11) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur Pflege der
Wahlgrabstätte.

(12) Das Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten kann erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit
zurückgegeben werden. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Wahlgrabstätte möglich.
Über Ausnahmen entscheidet die Friedhofsverwaltung.

§ 15 a
Friedgarten

(1) Auf dem in § 1 Abs. 1 a) und b) ist die Beisetzung von Leichen und Urnen in einem
Friedgarten möglich. Hierfür wird ein Feld für Wahlgrabstätten eingerichtet, das mit
verschiedenen Baumarten und Gehölzen parkähnlich bepflanzt wird. Es besteht
außerdem die Möglichkeit, in Abstimmung mit der Friedhofsverwaltung selbst einen
geeigneten Baum oder Strauch pflanzen zu lassen, sofern die gestalterische Möglichkeit
gegeben ist. Die Beisetzung der Särge und Urnen kann in unmittelbarer Nähe der Bäume
erfolgen.

(2) Auf den Grabflächen im Friedgarten können Schriftplatten in einer Ansichtsfläche von
max. 0,30 m² und einer Mindestdicke von 0,14 m aufgelegt werden. Für die Bearbeitung
der Schriftplatten gelten die Bestimmungen des § 19.

(3) Das Feld wird von der Friedhofsverwaltung als Rasenfläche mit Gehölzbestand angelegt
und unterhalten.

(4) Grabstätten in diesen Feldern werden auf Antrag im Voraus abgegeben.

(5) Im übrigen gelten die Bestimmungen des § 15.

§ 16
Ehrengrabstätten

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten (einzeln oder in
geschlossenen Feldern) obliegt ausschließlich der Stadt Geseke.

§ 17
Aschenbeisetzungen

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in

a) Urnenreihengrabstätten,
b) Urnenwahlgrabstätten,
c) anonymen Urnenreihengrabstätten und
d) Grabstätten für Erdbestattungen (§ 14 Abs. 3 Satz 2 und § 15 Abs. 3 Satz 3 gelten

entsprechend).

(2) Sofern in einer für Erdbestattungen vorgesehenen Grabstätte keine Erdbestattung
erfolgt, dürfen pro Grabstätte bis zu zwei Urnen beigesetzt werden.



(3) Urnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten, die der Reihe nach belegt und im
Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben werden. In
einer Urnenreihengrabstätte kann nur eine Urne bestatt werden.

(4)     Urnenwahlgrabstätten sind für Urnenbestattungen bestimmte Grabstätten, an denen auf
Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. In
einer Urnenwahlgrabstätte können maximal 4 Urnen bestattet werden.

(5) Anonyme Urnenreihengrabstätten werden vergeben, wenn dies dem Willen des
Verstorbenen entspricht. Die Beisetzung erfolgt auf einem anonymen Grabfeld der
Reihe nach innerhalb einer Fläche von 0,50 m x 0,50 m.

V. Gestaltung der Grabstätten

§ 18
Allgemeine Gestaltungsgrundsätze

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, daß die Würde des
Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtheit gewahrt wird.

§ 19
Grabmale

(1) Die Grabmale müssen sich in ihrer Gestaltung und Bearbeitung an die Umgebung
anpassen.

(2) Für Grabmale dürfen nur Naturgesteine verwendet werden. Findlinge sind zugelassen,
sofern sie das zulässige Höhenmaß nach Abs. 6 Satz 1 nicht überschreiten.

(3) Bei der Gestaltung und Bearbeitung sind folgende Vorschriften
einzuhalten:

a) Die Grabmale müssen aus einem Stück hergestellt sein. Sie müssen allseitig und
gleichmäßig bearbeitet sein. Sockel bis zu einer Höhe von 10 cm über der
Erdoberfläche sind zulässig. Für Grabmale und Sockel ist grundsätzlich der gleiche
Stein zu verwenden.

b) Flächen dürfen keine Umrandung haben.
c) Schriftrücken und Schriftbossen für weitere Inschriften können geschliffen sein.
d) Schriften, Ornamente, Symbole und Lichtbilder dürfen nur eine der Größe des

Grabmales angemessene Fläche einnehmen und dürfen nicht serienmäßig hergestellt
sein.

e) Nicht zugelassen sind alle vorstehend nicht aufgeführten Materialien, Zutaten,
Gestaltungs- und Bearbeitungsarten, insbesondere Beton, Glas, Emaille, Kunststoff,
Gold, Silber und Farben.

(4) Auf Wahl- und Reihengrabstätten sind stehende Grabmale sowie liegende Grabplatten
und Kissensteine zulässig. Stehende Grabmale dürfen eine Höhe von 1,00 m (ohne
Sockel) nicht überschreiten. Die Aufstellung von Steelen bis zu einer Breite von 0,60 m



und einer Höhe von 1,40 m (ohne Sockel) ist zulässig. Grabplatten dürfen die Grabstätte
vollständig bedecken. Kissensteine dürfen die Maße von 0,80 m x 0,80 m x 0,20 m nicht
überschreiten.

(5) Auf Urnenreihengrabstätten/Urnenwahlgrabstätten sind stehende Grabmale und Steelen
sowie liegende Grabplatten und Kissensteine zulässig. Stehende Grabmale und Steelen
dürfen eine Höhe von 0,60 m  nicht überschreiten. Liegende Grabplatten dürfen eine
Größe von maximal 0,80 m x 0,80 m aufweisen. Die Höhe der Hinterkante darf
maximal 0,15 m betragen. Kissensteine dürfen eine Größe von maximal 0,60 m x 0,60
m aufweisen.

(6) Soweit es der Friedhofsträger unter Beachtung des § 18 für vertretbar hält, können
Ausnahmen von den Vorschriften der Abs. 2 bis 5 und auch sonstige bauliche Anlagen
zugelassen werden.

(7) Soweit es unter Beachtung des § 18 vertretbar ist, können Ausnahmen von den
Vorschriften der Absätze 2 bis 7 und auch sonstige bauliche Anlagen zugelassen
werden. Über Ausnahmen entscheidet der Umweltausschuß.

(8) Auf anonymen Reihengrabstätten und anonymen Urnenreihengräbern sind stehende
Grabmale sowie liegende Grabplatten und Kissensteine unzulässig.



§ 20
Einfassungen

(1) Auf allen Friedhöfen sind Einfassungen aus Naturgestein, auf den Friedhöfen gem. § 1
Buchstabe b) bis d) auch Einfassungen aus lebendem Grün zulässig. Einfassungen aus
Metall, Glas oder ähnlichem sind nicht zulässig.

(2) Die senkrecht herzurichtende Steineinfassung muß vom Erdboden 10 cm hoch sein und
die Oberkante derselben darf nicht breiter als 5 cm sein.

(3) Abgrenzungen zwischen Wahlgrabstätten sind aus Natursteinplatten in einer Breite von
20 cm zulässig.

(4) Urnenreihengrabstätten/Urnenwahlgrabstätten werden durch Betonstein- oder
Natursteinplatten eingefaßt. Die Einfassung von Urnenreihengrabstätten erfolgt
grundsätzlich durch die Stadt Geseke. Anonyme Urnenreihengrabstätten werden nicht
eingefaßt.

(5)    Werden Teilflächen von Wahlgrabstätten mit Kieselsteinen o. ä. gestaltet, so ist der
Übergang zu den bepflanzten Teilflächen in Naturgestein herzustellen.

(6) Auf dem Kernstadtfriedhof dürfen Gräber auch durch Heckenanpflanzungen eingefaßt
werden. Des weiteren soll der vorhandene Heckenbestand auf diesem Friedhof erhalten
werden.

§ 21
Zustimmungserfordernis

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Anträge sind bei
Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten durch den Empfänger der Grabanweisung,
bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten durch den jeweiligen Nutzungsberechtigten
einzureichen.

(2) Den Anträgen sind beizufügen:

Der Grabmalentwurf mit Grundriß und Seitenansicht im Maßstab
1 : 10 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung der Schrift, der
Ornamente und Symbole sowie der Fundamentierung. In besonderen Fällen kann die
Vorlage eines Modells im Maßstab 1 : 5 oder das Aufstellen einer Attrappe in
natürlicher Größe auf der Grabstelle verlangt werden.

(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedarf
ebenfalls der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die
Absätze 1 und 2 gelten entsprechend.

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder sonstige bauliche Anlagen nicht
binnen eines Jahres nach der Zustimmung errichtet worden sind.



§ 22
Anlieferung

(1) Bei Lieferung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen ist dem
Friedhofspersonal auf Verlangen die schriftliche Zustimmung der Friedhofsverwaltung
vorzulegen.

(2) Das Friedhofspersonal ist berechtigt, die Übereinstimmung des Grabmales und der
sonstigen baulichen Anlagen mit den eingereichten Antragsunterlagen zu überprüfen.

§ 23
Fundamentierung und Befestigung

Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln des
Handwerks zu fundamentieren und so zu befestigen, daß sie dauerhaft standsicher sind und
auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. Satz 1 gilt
für sonstige bauliche Anlagen entsprechend.

§ 24
Unterhaltung

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in gutem und
verkehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich dafür ist bei
Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten der Empfänger der Grabanweisung, bei
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte.

(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen
davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet,
unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung
auf Kosten des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegen von
Grabmalen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung
der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen
Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, dies auf Kosten des
Verantwortlichen zu tun oder das Grabmal, sonstige bauliche Anlagen oder die Teile
davon zu entfernen; die Stadt Geseke ist nicht verpflichtet, diese Sachen aufzubewahren.
Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln,
genügt ein entsprechender Hinweis für die Dauer eines Monats auf der Grabstätte.

(3) Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der durch das Umstürzen von
Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen davon verursacht wird.

§ 25
Entfernung

(1) Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des
Nutzungsrechtes nur mit vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung von der
Grabstätte entfernt werden.

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihengrabstätten/Urnen-Reihengrabstätten bzw. nach
Ablauf des Nutzungsrechtes bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten oder nach der
Entziehung von Grabstätten und Nutzungsrechten sind die Grabmale und sonstigen



baulichen Anlagen zu entfernen. Geschieht dies nicht binnen drei Monaten, ist die
Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte abräumen zu lassen. Die Grabmale und
sonstigen baulichen Anlagen gehen entschädigungslos in das Eigentum der Stadt Geseke
über. Die Stadt Geseke ist nicht verpflichtet, diese zu verwahren. Sofern
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten von der Friedhofsverwaltung abgeräumt werden,
hat der letzte Nutzungsberechtigte die Kosten zu tragen.

(3) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, ohne Zustimmung aufstellte Grabmale oder
sonstige bauliche Anlagen einen Monat nach Benachrichtigung des Empfängers der
Grabanweisung bzw. des jeweiligen Nutzungsberechtigten auf dessen Kosten entfernen
zu lassen.

VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten

§ 26
Herrichtung und Unterhaltung

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 18 hergerichtet und dauernd
in Stand gehalten werden. Dies gilt entsprechend für den Grabschmuck. Verwelkte
Blumen und Kränze sind unverzüglich von der Grabstätte zu entfernen und an den dafür
vorgesehenen Plätzen abzulegen. § 7 Abs. 7 Satz 3 bleibt unberührt.

(2) Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter des Friedhofes, dem besonderen
Charakter des Friedhofsteiles und der unmittelbaren Umgebung anzupassen.

(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung bei Reihengrabstätten/Urnen-
reihengrabstätten ist der Empfänger der Grabanweisung, bei Wahlgrabstätten/Urnen-
wahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte verantwortlich. Die Verpflichtung
erlischt mit Ablauf der Ruhezeit bzw. des Nutzungsrechtes. Absatz 6 bleibt unberührt.

(4) Die für die Grabpflege Verantwortlichen können die Grabstätten selbst herrichten und
pflegen oder damit einen zugelassenen Friedhofsgärtner beauftragen.

(5) Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten müssen innerhalb von sechs Monaten nach
der Bestattung, Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten innerhalb von sechs Monaten
nach dem Erwerb des Nutzungsrechtes hergerichtet werden.

(6) Die Friedhofsverwaltung kann verlangen, daß der Verantwortliche die Grabstätte nach
Ablauf der Ruhezeit bzw. nach Ablauf des Nutzungsrechtes abräumt. Dem
Verantwortlichen ist dafür eine angemessene Frist zu setzen.

(7) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb
der Grabstätten obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung.

§ 27
Natur- und Umweltschutz

(1) Bei der Friedhofsbenutzung sind die Belange des Natur- und Umweltschutzes zu
wahren.



(2) Die Verwendung von Pflanzenschutz-, Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmitteln ist
bei der Grabpflege nicht gestattet.

(3) Kunststoffe und sonstige nicht verrotbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten
der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, im
Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenzuchtbehältern, die an der
Pflanze verbleiben, nicht verwendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen,
Grableuchten, Markierungszeichen und Gießkannen.

(4) Bei der Gestaltung der Grabstätten sollen regelmäßig auch einheimische Wildstauden
verwendet werden. Die Verwendung von Torf soll möglichst vermieden werden. Den
auf dem Friedhof tätigen Gewerbetreibenden ist die Verwendung von Torf untersagt.

§ 28
Abfallbeseitigung

(1) Kompostierbares organisches Material ist getrennt den dafür aufgestellten und
besonders gekennzeichneten Behältern zuzuführen. Nicht kompostierfähiges Material,
wie z. B. Grablichter oder Blumentöpfe, ist in die gesondert aufgestellten und
entsprechend gekennzeichneten Abfallbehälter zu geben.

(2) Transportverpackungen von Pflanzen, z. B. Styroporsteigen und sonstige zum Transport
dienende nicht kompostierbare Behältnisse, sind wieder mitzunehmen und außerhalb des
Friedhofes zu entsorgen.

(3) Es ist nicht zulässig, über die für kompostierfähige organische Materialen aufgestellten
Behälter Gartenabfälle aus privaten Haushalten zu entsorgen.

§ 29
Sonstige Gestaltungsvorschriften

(1) Die Grabstätten müssen in ihrer gesamten Fläche gärtnerisch gestaltet werden mit
Ausnahme der Fläche, die mit einer Grabplatte, einem Grabmal oder einem Kissenstein
versehen ist.

(2) Auf den Grabstellen unzulässig ist

a) das Pflanzen von Bäumen oder großwüchsigen Sträuchern,
b) das Errichten von Rankgerüsten, Gittern und Pergolen,
c) das Aufstellen einer Bank oder sonstigen Sitzgelegenheiten.

(3) Soweit es unter Beachtung der §§ 18 und 26 vertretbar ist, können Ausnahmen von den
Vorschriften der Absätze 1 und 2 in Einzelfällen zugelassen werden. Über Ausnahmen
entscheidet der Umweltausschuß.

§ 30
Vernachlässigung der Grabpflege

(1) Wird eine Reihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet
oder gepflegt, hat der Verantwortliche (§ 26 Abs. 3) nach schriftlicher Aufforderung der
Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu



bringen. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu
ermitteln, wird er durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der
Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung drei Monate
unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung

a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und
b) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen beseitigen.

(2) Für Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten gilt Abs. 1 Satz 1 und 2 entsprechend.
Kommt der Nutzungsberechtigte seiner Verpflichtung nicht nach, kann die
Friedhofsverwaltung die Grabstätte auf seine Kosten in Ordnung bringen lassen oder das
Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. In dem Entziehungsbescheid ist der
Nutzungsberechtigte aufzufordern, das Grabmal und die sonstigen baulichen
Anlagen innerhalb von drei Monaten seit Unanfechtbarkeit des
Entziehungsbescheides zu entfernen. Weiterhin ist der Nutzungsberechtigte auf die
für ihn maßgeblichen Rechtsfolgen des § 25 Abs. 2 Satz 2 bis 5 hinzuweisen.

(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Wird die
Aufforderung nicht befolgt oder ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne
besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck
entfernen. Die Stadt Geseke ist nicht verpflichtet, den Grabschmuck zu verwahren.

VIII. Leichenhallen und Trauerfeiern

§ 31
Benutzung der Leichenhallen

(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie dürfen nur
mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden.

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die
Angehörigen die Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind
spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder Beisetzung endgültig zu
schließen.

(3) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten Verstorbenen sollen in
einem besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesem
Raum und die Besichtigung der Leichen bedarf zusätzlich der vorherigen Zustimmung
des Amtsarztes.

§ 32
Trauerfeiern

(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum (Friedhofskapelle)
abgehalten werden.

(2) Die Benutzung der Friedhofskapelle kann untersagt werden, wenn der Verstorbene an
einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen des
Zustandes der Leiche bestehen.



(3) Musik- und Gesangsdarbietungen auf den Friedhöfen sind nur gestattet, sofern sie die
schützenswerten Empfindungen Andersdenkender nicht verletzen.

(4) Die Friedhofskapellen auf den Friedhöfen der Stadt Geseke sind vorwiegend mit
christlichen Symbolen ausgestattet. Werden Trauerfeiern für Verstorbene, die einer
anderen oder keiner Religionsgemeinschaft angehört haben, ausgerichtet, besteht kein
Anspruch auf Veränderung oder Entfernung dieser Symbole.

IX. Schlußvorschriften

§ 33
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

- entgegen § 5 Abs. 2 Friedhöfe oder einzelne Friedhofsteile betritt,
- entgegen § 6 Abs. 1 sich auf Friedhöfen nicht entsprechend der Würde des Ortes

verhält oder den Anordnungen des Friedhofspersonals nicht Folge leistet,
- entgegen § 6 Abs. 3 handelt, insbesondere die Friedhöfe mit Kraftfahrzeugen befährt,
- entgegen § 7 Abs. 1 ohne vorherige Zulassung gewerbliche Tätigkeiten ausübt,
- entgegen § 7 Abs. 7 Arbeits- und Lagerplätze nicht wieder in den vorherigen Zustand

versetzt, Abraum ablagert oder an oder in den Wasserentnahmestellen gewerbliche
Geräte reinigt,

- entgegen § 8 Abs. 1 eine Bestattung der Friedhofsverwaltung nicht anzeigt,
- entgegen § 8 Abs. 6 Übertragungsanlagen ohne Genehmigung der

Friedhofsverwaltung verwendet,
- entgegen § 9 Abs. 1 Särge nicht so abdichtet, daß jedes Durchsickern von Feuchtigkeit

ausgeschlossen ist,
- entgegen § 18 die Grabstätte nicht so gestaltet und an die Umgebung anpaßt, daß die

Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtheit gewahrt
wird,

- entgegen § 20 Einfassungen aus unzulässigen Materialien oder in unzulässigen
Materialien oder in unzulässigen Maßen errichtet,

- entgegen § 21 Abs. 1 ein Grabmal ohne schriftliche Zustimmung der
Friedhofsverwaltung errichtet oder verändert,

- entgegen § 21 Abs. 3 sonstige bauliche Anlagen ohne vorherige schriftliche
Zustimmung der Friedhofsverwaltung errichtet oder verändert,

- entgegen § 24 Abs. 1 Grabmale und sonstige bauliche Anlagen nicht in einem
verkehrssicheren Zustand hält,

- entgegen § 25 Abs. 1 Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen vor Ablauf der
Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes ohne vorherige Zustimmung der
Friedhofsverwaltung entfernt,

- entgegen § 26 Abs. 3 die Grabstätten nicht bis zum Ablauf der Ruhezeit bzw. des
Nutzungsrechtes pflegt,

- entgegen § 26 Abs. 5 Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten nicht innerhalb von
sechs Monaten nach der Bestattung, Wahlgrabstätten nicht innerhalb von sechs
Monaten nach dem Erwerb des Nutzungsrechtes herrichtet,

- entgegen § 27 Abs. 2 bei der Grabpflege Pflanzenschutz-, Unkraut- oder
Schädlingsbekämpfungsmittel verwendet,

- entgegen § 27 Abs. 3 Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare



Werkstoffe verwendet,
- entgegen § 28 Abs. 1 kompostierfähiges organisches Material und nicht

kompostierfähiges Material nicht getrennt in die dafür aufgestellten und
gekennzeichneten Behälter gibt,

- entgegen § 28 Abs. 2 Transportverpackungen von Pflanzen und sonstige zum
Transport dienende nicht kompostierfähige Behältnisse nicht außerhalb des Friedhofes
entsorgt,

- entgegen § 28 Abs. 3 Gartenabfälle aus privaten Haushaltungen über die für
kompostierfähige organische Materialien aufgestellten Behälter entsorgt,

- entgegen § 29 Abs. 1 die Grabstätten nicht in ihrer gesamten Fläche gärtnerisch
gestaltet,

- entgegen § 29 Abs. 2 unzulässige Gewächse pflanzt, Rankgerüste, Gitter oder
Pergolen erstellt oder Bänke oder sonstige Sitzgelegenheiten auf den Grabstätten
aufstellt,

- entgegen § 31 Abs. 1 Leichenhallen ohne Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betritt,
- entgegen § 32 Abs. 3 Musik- und Gesangsdarbietungen aufführt, die die

schützenswerten Empfindungen Andersdenkender verletzen.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 1.000 Euro geahndet werden.

§ 34
Haftung

Die Stadt Geseke haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung der
Friedhöfe, ihrer Anlagen und ihrer Einrichtungen durch dritte Personen oder durch Tiere
entstehen. Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- und Überwachungspflichten und auch nicht
die Pflicht zur Beleuchtung der Friedhofswege. Im übrigen haftet die Stadt nur bei Vorsatz
und grober Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über Amtshaftung bleiben unberührt.

§ 35
Gebühren

Für die Benutzung der von der Stadt Geseke verwalteten Friedhöfe und ihrer Einrichtungen
werden Gebühren nach der Gebührenordnung über die Friedhöfe der Stadt Geseke in der
jeweils gültigen Fassung erhoben.

§ 36
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Friedhofsordnung über die Friedhöfe der Stadt Geseke vom 26.10.1995 außer Kraft.


